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Denen Hochwolgebornen Graven /
vnd Herren /

Gerzn Wolfgang Rriderich /

Vnd

Gerrn Botthardten
Graven von Taͤttenpach / Freyherꝛen zu Gonnawitz /
Herꝛen der Herꝛſchafften Zeillern / vnd Planckenſtein / ꝛc. Panierherꝛen/

vnd reſpectivè einer Erß . Hochloͤblichen Landſchafft deß Ertzhertzogthumbs
Oeſterreich vnter der Ens Herꝛen Verordneten / ꝛc. Meinen

gnaͤdigen Graven vnd Herꝛen .

Ochivolgeborne Graven / vnd Herꝛen: Es iſt Italia, oder
I das Welſchland / von alten Zeiten hero der Romiſchen Keyſer Sitz
gecweſen . Vnd ob ſchon folgends dieſelbe ſich den mehrertheil in

Teutſchland auffgehalten / ſo haben ſie doch / von Keyſer Ottoue

dem Erſten anzurechnen / biß auff den Keyſer kudolphum den Er⸗

ſten/ jhre Geſandten / oder Vicarios , dahin geſchickt / welche vber die tausJeune
Lands Obrigkeiten zu gebieten / vnd jhre Verrichtungen zu exami · Majeſtari⸗

niten hatten . Vnd obwoln hoͤchſtgedachter Keyſer Rudolpus L. den Nachs S —
ij in Italia ,
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in Italia ,ſo ſich / nach Abſterben Keyſers Friderici II . deßReichs Jurisdiction entzo⸗

85ge gen / die Freyheit vmbs Gelt zukauffen geben ; So iſt doch / wie ]. Cuſpinianus , in ſei⸗

fol nem Leben/ tol . m. 354. vnd andere mehr/ bezeugen/ dieſesmit angehenckt worden / daß ſie

dem Reich ſolten getrew ſeyn. Haben alſo damaln die von Bononia , Florentz / Genua ,

Luca , & c . mehr nicht erlangt / als daß ſie jhr Policeyweſen anſtellen / Obrigkeiten er⸗

woͤhlen / vnd dratuta , ſo den Keyſerlichen Rechten nicht zuwider / machen moͤchten.

Vnd obwoln er / der Keyſer Kudolphus , ſolches / zu groſſem Nachtheil deß Roͤmiſchen

Reichs / wie beſagter Culpinianus an angezogenem Ort ſchreibet / gethan ; auch andere

Keyſer / ſonderlich Carolus IV . vnd Yenceslaus , dem Reichviel entziehen haben laſ⸗

ſen : So hat doch daſſelbige den nachkommenden Keyſern nichts præju diciren moͤ⸗

gen ; ſondern es koͤnnen alle ſolche ertheilte Freyheiten / Verſchenckungen / Nachſeh⸗vnd

Zulaſſungen / revocirt werden ; wie folches Henningus Arniſæus dejure Majeſtatis

Iib . . c . . nu .4. p. m . 239 . ſeqq. edit. Francof. ad Oderam de An . 1610. in 4 . & lib . 3.

c . 1 . nu. 15. p . 497. ſeqq. vnd Hermannus Latherus de Cenſu lib . 1. c . 16 . nu . 49 . & 60 .

& lib . 3. c . 24 . nu . 6i . & . edit . Francof . ad Mæœn. de An. 1618. in S. beweiſen / vnd der

letzte auch d. lib . . c . 18 . p . 92l. & c. 24. p . 1o96 . hievon zuſehen iſt . Vnd ſchreibet derbe⸗
ruͤhmbteFrantzoſiſche Politicus , Johannes Bodinus Andegaventis , lib . i . de Re -

publ .c. 9. p. 195 . der Franckfurtiſchen Edition in An. 1622. in d.daß die Staͤtt in Italia ,

vom Keyſer / vnd dem Keyſerlichen Hoff / das Recht empfahen / vnd was da gevrtheilet
wird / deme nachzukommen obligirt ſeyen / ſo offt von dem gemeinen Weſen / von den

Gyraͤntzen/ vnd dem Stand vnter jhnen / gehandelt werde ; welches er mit dem Exempel
der Statt Genua , vnnd deß Marggraffen von Finale , beſtaͤttiget / welche vor dem

Keyſer Maximiliano II . erſcheinen muſten / wolte anderſt die Statt Genua die Achts⸗

Erklaͤrung verhuͤten / vnd wurde das Vrtheil wider ſie / vor den Marggraffen / außge⸗

ſprochen . Dergleichen mit einem vertriebenen Genueſiſchen Burger / ſo zu hoͤchſtge⸗
dachtem Keyſer ſein Zuflucht genommen / auch geſchehen iſt . Vnd haben alle die Ita⸗
lianiſche Rechtsgelehrten eynhellig / vnd warhafftig / beyjyme / dem Bodino , an angezo⸗

genem Ort / geſchrieben / daß keiner Statt in Italia erlaubet / Geſaͤtzezumachen / ſo den

Roͤmiſchen / welche Keyſer kridericus zupromulgiren befohlen / zuwider ſeyen. Vnd

ſagt dieſer Gallus daſelbſt am 193 . Blat : Quare cùm Imperatores nec poſteris
Principibus , nec Imperio Germanico præjudicium ereare potuerint , nemini du -

bium eſt , quin ſemper liceat , ac licuerit Imperatoribus , civitates illas in ordinem

cogete , non aliter ; quàm domino in ſervum fugitivum perpetua manus injectio
eſt . Davon aber / vnd der Keyſer Gerechtigkeit vber die Italianiſche Fuͤrſten/ vnd

Staͤtt / an erwehnten Stellen / ein mehrers zuleſen iſt . Was vor Stritt ſich zwiſchen

Pabſt Pio V . vnd vorhoͤchſtgemeltem Keyſer Maximiliano II . glorwuͤrdigſtenAnge⸗
denckens/ erhoben/ das iſt bekant . Vnd ſchreibet beſagter Arnilæus lib . c . . . . . . 92 .

als gedachter Pabſt ( den er PiumIV . nennet ) den Hertzog Coſmum von Florentz / zu

einem Koͤnig creiren wollen / ſo hab ſich jhme der Keyſer widerſetzt / vnd geſagt / daß calia

keinen andern Koͤnig/ als den Keyſer / habe . Fulvius Pacianus Mutiuenſi aber mel⸗

det lib .2. de Probationibus , .35. n . 69. fol. inð . edit. Francof. de An . 595 . n ol . Als

beſagtet Pabſt Dius V. den vorgenanten Coſmum Medicæum gecroͤnet/ vnd jhme den

Titul eines Großhertzogen von Tolcana gegeben / habe ſolches Keyſer Maxinn lianus

II . vbelauffgenommen / vnd geſagt / daß man die Koͤnigliche Titul nicht vom Pabſt /
ſondern von jhme impetriren můſſe : Darwider gleichwol auch der Pabſt ſein Jus an⸗

gezogen habe ; wie von ſolcher controverſia daſelbſten / auß Hieronymo Catena , in

vita Pii V . ein mehrers zufinden . D . Leonhart Wurffbain / nach dem er in ſeiner an⸗

dern Relatione hiſtorica , welche in ſich haͤlt/ was Carolus M . vnnd andere Keyſer /
nach/ vnd nach/ zum Reich gebracht / vnd daſelbſt im ſechſten Theil / vom 190 . biß auffs

191. Blat / edit . Noricæ 1636 .in fol . was in Italia vom Reich kommen / vnndnoch da⸗

ſelbſt zu Lehen gehelſo aber / nach der Feudiſten Meynung / wie er fol . tS8 . meldet / kein

jurisdictionem importiren ſolle ) weitlaͤufftig/ vnd ſchon handelt / ſo beſchleuſt er d . fol.
19H. alſo : Dem ſeynun / wie jhm wolle / vnd es ſey dieſe Zeit hero an Italia vondem Reich
kommen / wie es auff eine / vnd andere Meynung genant werden koͤnne : So haben doch

einen Weg als den andern / dieRomiſchen Keyſer mit Alter hergebracht ⸗
iani⸗

EEEE
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lianiſchen Staͤnden / vnnd Fuͤrſten/ auff fuͤrfallende Gelegenheit / nicht vnter dem

CTuul / Vnſern lieben Beſondern ; ſondern / Vnſern / vnd deß Reichs lieben Getrewen /
zuzuſchreiben / vnd damit offentlich zubezeugen / daß ſie ſich jhr / auff einen / vnd den an⸗

dern / an dero Perſonen / auch Land / vnd Leuten / vor ſo viel hundert Jahren herv / von

deß Roͤm. Reichs wegen / circa jurisdictionem ,Jura Majeſtatis , Kegalia , vnd in an⸗

dere Weg gehabten Forderung / Recht/ vnd Gerechtigkeit / niemals begeben ; ſondern ei⸗

nes mit dem andern / nach den Juriſtiſchen terminis , zum wenigſten poſſeſſione civili ,

erhalten haben/ vnd daß ſie eines / vnd das ander⸗ abermals polleſſione naturali zum

Reich zubringen/ auff fuͤrfallende Gelegenheit / es ſhnen beſter Form Rechtens bedingt/
vnd vorbehaiten haben wollen . Biß hieher D. Wurffbain . Deßwegen / ſo ſehen auch

die Italianiſche Fuͤrſten/ vnd Staͤtte / der Keyſer Gegenwart / oder allzu groſſe Macht /
nicht gerne . Vnd ſchreibet Chriſtoph . Forſtnerus in notis politicis ad lib . 6 . An -

nal . Faciti p . 440. edit . Argent . de An. 1628. ind . Obwoln keine offentliche Ver⸗

buͤndnuůſſen wider den Keyſer ſeyen/ daß doch der Italianiſchen Fuͤrſten Rahtſchlaͤge da⸗

hingehen / damit der Keyſer voriger Gewalt niemals daſelbſt ſich wider auffrichte ; vnd /
wie Andreas Maurocenus melde / ſo ſeye der Keyſer Macht den Paͤbſten jederzeit zu⸗

wider. Vnd ſagt der Vice Re zu Neapoli , Carolus di Lahoia, behym
Franciſco Guic -

ciardino lib . 16. p. . 466 . es der Paͤbſte Gewonheit ſeye/ daß ſie die Keyſer forchten /
vnd haſſen . Vnd wie die Venediger gegen dem Keyſer / vnd dem Teutſchen Reich ge⸗

ſinnet / das erſcheinet auß jhres Rathsherꝛn / deß Andreæ Giitti , Rede / beym beſagten

glaubwuͤrdigen ItalianiſchenScribenten Guicciardino, welche inſeinem 7. Buch der

Hiſtorien von Italia , am 194 . a . Blat / An. 1568. zu Venedig in . gedruckt / alſo lautet :

Perche niuna coſa ci ſarebbe piũ pernicioſa , che lᷣhavere il Re de Romani Stato

in Italia ,ſi per bautorità dellImperio, Paumẽto del quale ci ha ſempre a eſſere ſo -

ſpetto , ſi per conto della caſa d Auſtria , che pretende ragione in molte terre no -

ſtre ,ſi per la vicinità della Germania , inondationi della quale ſon troppo peri -
coloſe al noſtro Dominio . Vnd nicht gar lang hernach / . . 194 . b. ſagter / daß deß

Keyſers Macht in Italia niemals angenehm / wegen der angebornen Feindſchafft / ſo da

ſey zwiſchen der Kirch / vnd dem Keyſerthumb / vmb welchet willen ſich die Paͤbſte nicht

weniger vor den Keyſern in den Weltlichen / als vor den Tuͤrcken / in den Geiſtlichen
forchten thun . Vnd dieſes / was geſagt / hat man gnugſam erfahren / als deß Keyſers Ma -

ximiliani I . Kriegsvolck ſich in ltalia außgegoſſen / vnd alle Statte mit groſſer Forcht

erſchreckt hatte / wie abermals Bodinus ( der ſonſten/ in andern Sachen den Teutſchen

nicht ſonders gůnſtig iſt ) d.lib . . de Republ .c. 9. p . i63 . ſeq· ſchreibet . Dieſes Keyſers Eait Fran -

Nachfahr / vnd Enckel / Keyſer Carolus V. der / vermöͤg ſeiner Capitulation ( von der col . isic .

Sleidanus lib . . . m. 27. zuleſen ) obligirt geweſen/ dasjenige / ſo von andern Nationen

occupirt , oder vom Reich divellirt worden/ ehiſten wider an daſſelbe zubringen / hat/ als
er An. 152l . auff dem Reichstag zu Wormbs / von den Teutſchen Fuͤrſten/ vnd Staͤn⸗

den / Volck begehrt/ Koniglich / vndHeroiſch geſagt : Daß er jhm fuͤrgenom̃en/ auch das

jene / ſo dem Reich entzogen / vnd lange Zeit in frembden Haͤnden geweſen / widerumb

zu erobern / vnd zum Reich zubringen / wie im Abſchied ſelbigen Reichstags / §. vnd als

wir vns in vnſer Keyſerlich Gemuͤhtgeſetzt / ꝛc. fol . 142 . b. edit . Mogunt. 1552. in fol . ſte⸗

het . Er hat auch folgends in An . §27. die Statt Rom durch die Seinjge erobert : A⸗

ber / als jhn die Churfuͤrſten durch Schreiben erſuchten / daß er ſelbige Statt / deß Reichs

Haupt / vnd die alte der Keyſer Rechte vnd Gerechtigkeiten⸗ dem Reich reſtituiren

wolte / ſoll er geantwortet haben : Er thaͤte ſolches / wann jhn die Religion nicht bewegte :

wie auß Ventutæ de Valentiis Parthenio litigioſo , beſagter Latherus d . lib . 1. de

Cenſu ,c. 16 . . . p . 191.· ſchreibet .

Wann dann / wie gemelt / Italia vom Teutſchland dependitet ; vnd aber ich in

zweyen Lomis von dieſem vnſerm allgemeinen Vatterland gehandelt ; vnd vnderſchied⸗

liche gute Freund / nach dem Methodo , den ich in den andern meinen vier gedruckten

Raißbuchern obſervirt , auch ein Itinerarium Italiæ zuſchreiben / mich erſucht : Als

hab denſelben ich gefolgt ; zumahl ich auch ſolches vor dieſem verſprochen ; vnd deß⸗

wegen alle die Raißbuͤcher/ ſo vorhin in Teutſcher / Latein⸗Frantzoͤſiſch⸗ vnd Aſchmiſcher
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liſchel Sptachen / vom Welſchland / herauſſen ſeyn / ſo viel ich / naͤmlich/ derenbe⸗
kommen koͤnnen/ gegen einander gehalten ; denſelben auch etliche geſchriebeneRai⸗
ſen / vnd Verzeichnuſſen / adjungirt , vnd auß jhnen / vnd was ich ſelbſten in Italia ge⸗

ſehen / vnd / durch die mit vornehmen Leuten gehabte Diſcurſen , erfahren / dieſes ge⸗

genwaͤrtige Buch formirt , vnnd ſolches mit ſehr vielen alten / vnd newen Autoribus ,

ſo von ltalia geſchrieben / vnd hievnten im Catalogo Authorum zufinden ſeyn/ erklaͤ⸗

ret / vnd bewieſen ; vnd was ſich ſo wol vor Alters / als die letztere Zeit hers / in ltalia

begeben / vermeldet ; auch nicht allein / wie bey den gedachten meinen Itinerarüs beſche⸗

hen / ein beſonders Capitel / vom Land ins gemein ſondern auch eins von dem Alpge⸗

buͤrg / ſo lcaliam von Franckreich / vnd Teutſchland / ſcheydet / vnd den ſehr vielen

Straſſen / vnd Wegen daruͤber / ſo in andern Raißbuͤchern / die von Italia vorhanden⸗
nichteinkommen / vorher geſetzet ; vnd alſo hiedurch ſo wol Raiſenden / als denen / ſo

der Italianiſchen Sachen nicht groſſe Wiſſenſchafft haben / an die Hand gehen ⸗
vnd / ſo viel Gott lnad verliehen / dienen wollen . Welche Muͤhe vnd Arbeit dann⸗

ſo/ wegen ſo vieler Buͤcher/ die ich faſt einig vnd allein / ohne anderer Huͤlff / vnd Coo -

peration , durchlauffen vnd auff ſchlagen muͤſſen / nicht gering geweſen/ hoffentlich⸗
bey vielen jhren Nutzen ſchaffen ; vnd denſelben auch darumb lieb vnd angenehm ſeyn
wird / weil Herꝛ Matthæus Merian / Buͤrger / vnd Buchhaͤndler in Franckfurt / als

der Verleger dieſes Wercks / nach ſeiner angebornen guten Inclination , ſo er zu Be⸗

foͤrderung deß gemeinen Weſens / vnd zu Lob der Teutſchen Nation traͤget / daſſel⸗

bige mit nutzlichen Landtaffeln / Contrefaicten der vornehmſten Italianiſchen Staͤt⸗

te / Veſtungen / Paͤſſen/ Haͤfen/ vnd andern gedenck⸗ vnd ſehenswuͤrdigen Kupfferſtuͤ⸗

cken illuſt riret , vnd gezieret hat .

Daßaber E . E . Graͤfl . Gn . Gu . Ich dieſe meine Arbeit in Vnderthaͤnigkeit De⸗
dicire, das beſchiehetnicht nur deßwegen / weil es ein alter Brauch iſt / den newen Buͤ⸗

chern maͤchtige Beſchuͤtzer / wider die Verleumbder / zu erwoͤhlen : Auch nicht alleim
daher / daß E . E . Graͤfl . Gn . Gn . ſich lang in Italia auffgehalten / vnd ſelbiges durch⸗

raifet haben ; vnd daher am beſten von dieſem Opere judiciren koͤnnen : Vnd dann

auch nicht auß der Vrſach / weil E . E . Graͤfl . Gn . Gn . einerley Vatterland / naͤmb⸗

lich/ das hochloͤbliche Hertzogthumb Steyer / mitmir/ vnd dieſelbe zwar das Vntere / ge⸗
gen dem Windiſchland / vnd darinn die Gefuͤrſte Graffſchafft Cilly ; Ich aber das O⸗

bere Steyer / gegen Saltzburg werts / vnd in ſolchem die Herꝛſchafft Muraw / haben :
Sondern / vnd vornemblich darumb / weilen E . HerꝛnWolff Friderichs Graͤfl . Gn .

Mich vnwůrdigen / als ich Anno 16r² . von der Vniverſitaͤt / in Oeſterꝛeich / vndnacher

Lintz / gelangt bin / von dannen auff dero Schloß / vnd Reſidentz / ſo gleiches Namen⸗

mit mir / vnd deßwegen vor ein ſonderlich Omen gehalten worden iſt/ gnaͤdig vocirt .

vnd in Beſtallung genommen / auch folgends mit deroſelben Herꝛen Soͤhnen / Herꝛn

Graff Sigmund Friderichen / vnd Herꝛn Graff Wolff Chriſtoffen / ꝛc. ꝛc. an vnder⸗

ſchiedliche Ort / vnd Laͤnder/ verſchickt / vnd in die zehen Jahr lang in dero Dienſten
behalten haben : E . Herꝛn Gotthards Graͤfl . Gn . aber / nicht allein in ſolcher wehren⸗

den Zeit/ vnd ſonderlich in Anno 1622. da ſie mich auff dero Schloß Beerwarth gnaͤ⸗

dig zu ſich beruffen / allerhand Gnaden mir erwieſen : Sondern ich auch folgends die

Gnad vnd Ehr gehabt / daß beyde E . Graͤfl . Gn . Herꝛen Soͤhne/ Herꝛ Graff Wil⸗

helm / vnd Herꝛ Graff Sigmund Reichard / ſich bey mir / in meinem geringen Hauß⸗
weſen / ein Zeitlang auffgehalten : Sonſten vnnd im vbrigen aber / E . E . Graͤfl . En .

Gn . ins geſampt / in ſo vielen Jahren / biß anhero / vnd auch noch newlicher Zeit/ dero

gegen mich vnwuͤrdigen tragende gnaͤdige Affection , in viel Weg haben erſcheinen

laſſen . Daher ich ja vor einen Vndanckbaren zuhalten were / wann ich ſolche ſo viel⸗

faltig empfangene Gnaden nicht offentlich bekennen / vnd ruͤhmen ; auch ſolche meine

Raie. dige Danckbarkeit / mit etwas wenigem / in Vnterthaͤnigkeit zuerkennen ge⸗

ben ſolte .

Bitte allein vnterthaͤnig/ daßE . E . Graͤfl .Gn. En. dieſes Munus Chartaceum
in denen Gnaden / mit welchen dieſelbe mich nun ſo lange Jahr hero proſequirt Auen,

an⸗vnd
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an⸗vnd auffzunehmen / vnd in dero Gnaden / vnd Hulden / mich noch ferner beſtaͤndigzuerhalten / gnaͤdig geruhen wollen .

Vndthue damit E . E . Graͤfl. Gn . Gn . neben dero gantzen hochanſehenlichen /
vnd alten Familia der Herzn Graffen von Taͤttenpach/ in Oeſterreich / Bayern / vnd
Steyer / der Goͤttlichen Protection , vnd Direction , zu allem Graͤfflichen Wolſtand /
gluͤckſeligen / vnd friedlichen Eintritt / Fort⸗vnd Außgang dieſes jetzigen Newen Jahrs /
treweyfferigſt / vndvnterthaͤnigſten Fleiſſes / befehlen. Datum Vlm den erſten Janua -
rü , deß Sechzehenhundert / vnd viertzigſten Jahrs .

E. E. Graͤfl. Gn . Gn .

Onterthaͤnig Dienſibefliſſener

Nartinus Zeiller.

Verzeich⸗
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